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I. Vorbemerkung 
 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mecklenburg-Vorpommern hat in den 
vergangenen Monaten in zahlreichen Diskussionsrunden die aus ihrer Sicht notwendigen 
Verbesserungen zum Kindertagesstättenförderungsgesetz (KiföG MV) vorgelegt. 
So konnten in diesen Diskussionen inhaltliche Gemeinsamkeiten mit anderen Verbänden 
und Interessensvertretern festgestellt werden. Dies betrifft vor allem diese Stichpunkte: 
 

·  Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation; 
·  Ausbau der Qualität der Arbeit in den Einrichtungen bei Beibehaltung des guten 

quantitativen Betreuungsangebots; 
·  Erhöhung der Zeiten für die mittelbare Arbeit (Vor- und Nachbereitungszeit) für 

Elternarbeit, Teamarbeit, Beobachtung und Dokumentation; 
·  Schaffung von einheitlichen Bedingungen für die Kitas in Mecklenburg-

Vorpommern; 
·  Sicherung der Qualität durch eine stärkere Absicherung und Unterstützung von 

Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte und eine Verbesserung und Absicherung 
der Fachberatung; 

 
Darüber hinaus hat insbesondere die GEW M-V als wichtige zu regelnde Themen die 
künftige Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie die Schaffung von guten und 
fairen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in Krippe, Kindergarten und Hort 
benannt. Hier steht vor allem die Diskrepanz bei Bezahlung und anderen 
Beschäftigungsbedingungen wie Urlaub zwischen kommunalen und freien Trägern im 
Vordergrund. 
Ebenfalls hat die GEW MV Verbesserungen bei Bildung und Erziehung im Hort sowie bei 
der Berücksichtigung der Integration – vor allem vor dem Hintergrund der Debatte um 
Inklusion – eingefordert. 
 
Wir möchten hier vorab betonen, dass wir in einer Verbesserung der Fachkraft-Kind-
Relation, die durch eine Änderung des Betreuungsschlüssels erfolgen muss, die zentrale 
Herausforderung und den Schlüssel zur Durchsetzung einer besseren Qualität der 
frühkindlichen Bildung sehen. 
Die GEW M-V schlägt weiterhin folgende Betreuungsrelation vor: 
 

·  Krippe 1:4 
·  Kindergarten 1:8 
·  Hort 1:12 

 
Diese Forderung leitet sich ab aus wissenschaftlichen Erkenntnissen der frühpädagogischen 
Forschung und internationalen Vergleichen. Im politischen Raum werden sie derzeit auch 
ernsthaft diskutiert, so hat beispielsweise die SPD-Bundestagsfraktion für Krippe und 
Kindergarten gleichlautende Forderungen am 9.6.2010 in einem Antrag in den Deutschen 
Bundestag eingebracht (DS 17/1973). 
Klar ist, dass diese Änderungen nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können. 
Eine schrittweise Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation durch Änderung des 
Betreuungsschlüssels, wie es die Liga der Wohlfahrtsverbände vorgeschlagen hat, ist hier 
ein denkbarer Weg. Die GEW wird diese Forderung weiterhin aufrechterhalten. Unter 
anderem deswegen unterstützen wir das Aktionsbündnis Kita mit Wohlfahrtsverbänden 
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und Elterninitiativen. Ziel dieses Bündnis ist es unter anderem, die Sozial- und 
BildungspolitikerInnen in ihrem Einsatz für einen besseren Betreuungsschlüssel zu 
unterstützen. 
 
Diese inhaltlichen Anforderungen an ein Kindertagesförderungsgesetz sind die Folie, auf 
der wir den vorgelegten Gesetzentwurf bewerten und hiermit die angeforderte 
Stellungnahme zu ausgewählten Fragen des Sozialausschusses abgeben. 
 
 
II. Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern: mittelbare und unmittelbare 
pädagogische Arbeit, Fort- und Weiterbildung, Bezahlung 
 
Frage Nr. 6.4, 7.7.2 - Mindestbeschäftigungsumfang 
 
Der in § 10 Abs. 2 vorgeschlagene Zeitumfang von fünf Stunden pro Tag, den eine 
Fachkraft an unmittelbarer pädagogischer Arbeit leisten soll, ist vor allem aus Gründen der 
Betreuungsqualität zu begrüßen. Diese Regelung wird zu einer Verbesserung der Bindung 
zwischen Kind und Erzieher/in führen. 
 
Auch aus dem Blickwinkel der Beschäftigten hat diese Festschreibung positive Effekte. Zu 
berücksichtigen ist selbstverständlich, dass das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das ja auch 
Regelungen zur freiwilligen Teilzeit vorsieht, nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Dies 
betrifft insbesondere Fälle, bei den Arbeitnehmer/innen weniger als 25 Stunden/Woche 
arbeiten möchten. Für diese Fälle lässt die Regelung im vorgelegten Ressort-Entwurf die 
Möglichkeit, dass diese Fachkräfte ihre Arbeitskraft an nur vier Tagen erbringen. Somit 
kann kein Eingriff in die arbeitsrechtliche Hoheit der Träger gesehen werden. 
 
Nötig ist eine gesetzliche Regelung zur Verankerung dieser Vorschrift in den 
Leistungsverhandlungen. 
 
 
Fragen Nr. 5.5, 7.6.1 – mittelbare pädagogische Arbeit, Vor- und Nachbereitungszeit 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht für künftige Vor- und Nachbereitungszeiten 
(mittelbare pädagogische Arbeit) im Bereich des Kindergartens (drei bis sechsjährige 
Kinder) eine Vor- und Nachbereitungszeit von „in der Regel fünf Stunden pro 
Vollzeitstelle“ vor. 
 
Dies ist eine tatsächliche Verbesserung für die mittelbare Arbeit, sie wird grundsätzlich 
begrüßt, greift jedoch zu kurz. 
Von der neuen Regelung zur Vor- und Nachbereitungszeit würden lediglich 30% der 
pädagogischen Fachkräfte in vollem Umfang profitieren. Von den insgesamt 9131 in Kitas 
tätigen Personen sind rund 70% in Teilzeit tätig, wobei knapp 43% aller in Kitas tätigen 
Personen 21 bis unter 32 Wochenstunden beschäftigt sind (StatA M-V, Stat. Bericht K433 
2009 00, S. 10 ff.). 
 
Wir regen eine Prüfung für folgende Verbesserungen an: 
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a. Ersatzlose Streichung der Worte „in der Regel“ und „Vollzeitstelle“.  Der 
Arbeitsaufwand für die mittelbare pädagogische Arbeit ist für eine Teilzeitkraft nicht 
niedriger als für eine Vollzeitkraft. Die Teilzeitkraft muss ebenso wie die 
Vollzeitkraft für die Kinder ihrer Gruppe Entwicklungs- und Bildungsberichte 
schreiben, hat ebenso die kompletten Pflichten bei der Elternarbeit und nimmt 
auch vollständig an Teamsitzungen teil. Dennoch bekommt sie nur eine anteilige 
Teilzeitstundenzahl für mittelbare pädagogische Arbeit und kann nicht nach 45 
Minuten die einstündige Teamsitzung verlassen oder nur drei statt vier Seiten 
Entwicklungsberichte schreiben. 
 

 
b. Verlängerung des Zeitumfangs der mittelbaren Arbeit auch für die Altersgruppe 

0 bis drei Jahre und für die Arbeit im Hort.  Die – auch durch den vorgelegten 
Gesetzentwurf – gestiegenen Aufgaben und Anforderungen an die Arbeit von 
Erzieher/innen beziehen sich nicht alleine auf die Arbeit in der Altersgruppe drei 
bis sechs Jahre. Daher ist es notwendig, die veränderten Zeiten für mittelbare 
pädagogische Arbeit auch auf die Beschäftigten in Krippe und Hort auszudehnen. 

 
 
Fragen Nr. 5.2, 7.8 – Fort- und Weiterbildung 
 
Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Spezifizierung und Erweiterung des Anspruchs auf 
Fort- und Weiterbildung ist richtig und wird zu Verbesserungen führen. Fort- und 
Weiterbildung ist ein wichtiger Schlüssel für eine bessere Qualität der 
Kindertagesbetreuung. 
 
Allzu häufig klagen pädagogische Fachkräfte darüber, dass sie die Fortbildungen in ihrer 
Freizeit besuchen müssen oder dass Teilzeitkräfte bei einer achtstündigen Fortbildung nur 
sechs Stunden entsprechend ihres Vertrags als Arbeitszeit angerechnet bekommen. Daher 
begrüßt die GEW die Absicherung des zeitlichen Fortbildungsanspruches – in diesem Fall 
auch unabhängig von Voll- oder Teilzeitvertrag! – in den Leistungsvereinbarungen. 
 
In der Umsetzung des Gesetzes ist zu berücksichtigen, dass 
 

a. die aufgehobene Unterscheidung des Fortbildungsanspruches in Voll- und 
Teilzeitkräfte nicht mehr praktiziert wird und 

b. eine ausreichende Finanzierung der Fortbildungsangebote ebenfalls in den 
Leistungsverhandlungen vereinbart wird. 

 
 
III. Fachkräftegebot, Einsatz von Fach- und Assistenzkräften, Fachkräftesicherung und 
Ausbildung 
 
Die Erweiterung des Fachkräftekatalogs und die Beschreibung der Tätigkeiten der 
Fachkräfte („leiten und gestalten die pädagogischen Prozesse für Kinder“) sind notwendige 
gesetzliche Regelungen. Die Einbeziehung der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in 
den Fachkräftekatalog war überfällig. 
Nötig ist eine Erweiterung des Fachkräftekatalogs auch für einschlägige Masterabschlüsse 
der Studiengänge für frühkindliche Bildung. 
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Frage Nr. 7.7.4, 7.7.5, 7.7.8 - Assistenzkräfte 
 
Die Einbeziehung der Assistenzkräfte in die Leistungsvereinbarungen lässt mehr Fragen 
offen als der Gesetzentwurf Antworten gibt. In welchem Verhältnis zu den Fachkräften 
oder zu den zu betreuenden Kindern können Assistenzkräfte in die 
Leistungsvereinbarungen einbezogen werden? Zu welchen Tätigkeiten werden diese 
Assistenzkräfte eingesetzt, zu welchen nicht? Wie soll geregelt werden, dass Assistenzkräfte 
bei Personalnot nicht doch für Tätigkeiten einer Fachkraft eingesetzt werden? 
 
Die GEW MV befürchtet, dass das bisher bestehende Fachkräftegebot unterlaufen und 
mittelfristig verschwinden wird. Damit könnte das Ziel der Verbesserung der Qualität der 
frühkindlichen Bildung in Mecklenburg-Vorpommern nicht erreicht werden. 
Daher sollte vor allem diese Regelung nach zwei Jahren evaluiert werden. 
Grundsätzlich sehen wir bei dieser Öffnung nur die Möglichkeit, die Assistenzkräfte 
zusätzlich zu dem heutigen Personal (also den heutigen bereits vorhandenen Stellen) pro 
Gruppe unterstützend einzustellen. 
Gleichzeitig drängen wir darauf, dass die Assistenzkräfte die Möglichkeit haben, sich 
berufsbegleitend zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in ausbilden zu lassen. 
 
Grundsätzlich wird diese Regelung jedoch nicht begrüßt. 
 
 
Fragen Nr. 6.8, 7.7.7, 7.7.11, 7.7.12 - Ausbildung von Fachkräften 
 
Der Gesetzgeber muss vor dem Hintergrund des gestiegenen Anspruchs an die Qualität der 
frühkindlichen Bildung und des drohenden Fachkräftemangels in den 
Kindertageseinrichtungen und Horten die Ausbildung reformieren und verändern. 
Ein erster Schritt ist die in § 11a Abs. 1 eingeführte Ausbildungsplatzplanung. 
 
Die GEW setzt sich bei der Reform der Ausbildung von Fachkräften für eine 
Akademisierung ein. Lediglich in Österreich werden Erzieher/innen noch an Fachschulen 
ausgebildet. Hier hat Mecklenburg-Vorpommern die Chance, die Ausbildung vor allen 
anderen Bundesländern auf einem hohen Niveau zu verbessern. 
Eine akademische Ausbildung, wie sie auch Bildungsminister Henry Tesch fordert, ist 
aufgrund des mittlerweile hohen Anspruchs an die Qualität der frühkindlichen Bildung 
dringend geboten. Die Forderung der GEW wird von zahlreichen Stimmen aus der 
Wissenschaft, aber auch aus der Wirtschaft, unterstützt. 
 
Diese Diskussion muss noch in dieser Legislaturperiode des Landtags geführt werden! 
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IV. Individuelle Förderung 
 
Fragen Nr. 1.10, 3.3, 5.4, 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.2.2, 
8.1, 8.2 
 
Die geplante Schwerpunktsetzung darf unserer Ansicht nach den bisherigen Auftrag von 
Bildung und Erziehung aller Kinder nicht ersetzen. Die Wortwahl im Ressort-Entwurf ist 
diesbezüglich nicht immer ganz eindeutig. 
Eine Schwerpunktsetzung auf individueller Förderung von Kindern ist aufgrund der 
bekannten Ergebnisse z.B. bei den Einschulungsuntersuchungen in den Bereichen Sprache 
richtig und notwendig. Allerdings erscheint der Ansatz der individuellen Förderung von 
Kindern mit besonderem Förderbedarf im Gesetzentwurf zu eng. Alle Kinder sind 
individuell zu fördern. In der nicht veröffentlichten Schuleingangsuntersuchung von 2007 
wurde festgestellt, dass 17 bis 23%  der Schulanfänger KEINE Auffälligkeiten aufwiesen. 
Zudem erfolgt frühkindliche Bildung in den Kindertageseinrichtungen nicht aufgrund 
eines Defizits in den Familien oder in der Gesellschaft. Sie geschieht dort aufgrund des 
Bildungsauftrages als ganz normaler Prozess zwischen der Fachkraft und dem Kind aber 
auch zwischen den Kindern. 
Richtig ist, dass ein Kind zusätzlich individuell gefördert werden soll, wenn entsprechende 
Entwicklungsdefizite festgestellt werden. 
Im Übrigen bleibt unklar, wann besonderer Förderbedarf gegeben ist und wie die 
individuelle Förderung umgesetzt werden soll. Des Weiteren sind die Kosten für die 
Umsetzung, insbesondere für das Diagnoseverfahren zu benennen. Da eine bessere 
individuelle Förderung auch durch die Absenkung der Fachkraft-Kind-Relation möglich 
wäre, sind die Kosten dafür mit den jetzt veranschlagten Kosten zu vergleichen. 
Grundsätzlich wird unserer Ansicht nach ein größerer Erfolg für Kinder und Fachkräfte 
erreicht, wenn der Betreuungsschlüssel bei gleichzeitiger Verkleinerung der Gruppen 
systematisch gesenkt wird, statt ein neues, womöglich teures Instrumentarium zur 
individuellen Förderung einzuführen. Die geplanten Gelder sind effizient einzusetzen, so 
dass für Kinder und Fachkräfte der bestmögliche Erfolg erzielt wird. 
 
Der gemeinsame Aufruf der Expertinnen und Experten des Forums frühkindliche Bildung 
unter dem Motto „Gute Qualität von Anfang an!“ beinhaltet auch das Wirken gegen eine 
Zersplitterung pädagogischer Angebote. 
Des Weiteren gibt die Bildungskonzeption Anleitung und Anregung dafür, jedes Kind 
entsprechend seiner individuellen Voraussetzungen in seinen Lernprozessen zu begleiten 
und zu unterstützen. 
 
Die vorliegende Novelle berücksichtigt weder den pädagogischen Ansatz einer integrativen 
noch den Ansatz einer inklusiven frühkindlichen Entwicklung ausreichend, insbesondere 
wird der erhöhte Bedarf an Personal für Kinder mit Behinderungen nicht verbindlich 
geregelt und für den Hort weiterhin nicht zum Ansatz gebracht. 
Das 3. ÄndG KiföG M-V geht noch von dem Ansatz der integrativen frühkindlichen 
Förderung aus. Die Integration unterscheidet zwischen Kindern mit und ohne 
„sonderpädagogischem Förderbedarf“. Laut UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, die am 13. Dezember 2006 von der UN-Vollversammlung 
beschlossen wurde, ist das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderungen in Artikel 
24 eindeutig dahingehend definiert, dass das Recht auf Bildung in einem inklusiven 
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Bildungssystem zu gewährleisten ist. Die Inklusion geht von der Besonderheit und den 
individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes aus. 
Während die integrative Pädagogik im KiföG M-V die Eingliederung der „aussortierten“ 
Kinder mit Behinderungen anstrebt, erhebt die inklusive Pädagogik jedoch den Anspruch, 
eine Antwort auf die komplette Vielfalt aller Kinder zu sein. Art. 24 der UN-Konvention 
vom 13.12.2006 wird nicht umgesetzt. 
 
Problematisch ist die Einführung eines neuen Diagnoseverfahrens, nämlich der ‚gezielten 
Beobachtung’, die in § 1 Abs. 5 geregelt wird. Die GEW sieht in der Einführung dieser 
neuen Regelung, insbesondere durch die regelmäßig nachzuholende Beobachtung und 
Dokumentation mitsamt einer Auswertung und Diskussion mit den 
Erziehungsberechtigten eine zu starke Defizitorientierung mit Nachteil für alle Beteiligten 
(Kinder, Eltern und Fachkräfte). Auch führt die Einführung dieses Verfahrens zu einer 
zusätzlichen Arbeitsverdichtung. 
Diese neue Aufgabe für Erzieher/innen wirft viele neue Fragen auf, die durch den 
Gesetzentwurf nicht beantwortet werden. Die GEW fordert – sollte der Gesetzgeber von 
dem vorgeschlagenen Verfahren nicht abrücken – eine intensive Diskussion der 
Ausgestaltung des Diagnoseverfahrens. Dies muss mindestens bei der Erstellung der 
entsprechenden Verwaltungsvorschrift geschehen. 
 
 
V. Neue und zusätzliche Aufgaben für pädagogische Fachkräfte, Arbeit im Hort 
 
Fragen Nr. 1.7, 2.1, 3.2, 6.2, 7.1.2, 7.7.10,  
 
Der Gesetzentwurf sieht die Einführung neuer pädagogischer Aufgaben für die 
Kindertagesförderung vor. Das Aufgabenspektrum der pädagogischen Fachkräfte in Kitas 
wird durch das 3. ÄndG KiföG M-V und durch die zum 1. September 2010 geplante 
verbindliche Einführung der "Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in 
Mecklenburg-Vorpommern" erweitert. Die neuen Aufgaben sind durch die pädagogischen 
Fachkräfte zu leisten, welche jedoch nur zum Teil mehr Zeit zur Erfüllung dieser Aufgaben 
erhalten. 
 
Wir begrüßen die Einführung einer Bildungskonzeption für Kinder von 0 bis 10 Jahre in 
M-V. Am konkreten Verfahren zur Erarbeitung dieser Bildungskonzeption gibt es zwar eine 
Fülle von kritischen Punkten und Anmerkungen unsererseits. Zentral sei der enge Zeitplan, 
die kurzfristige Einführung der Bildungskonzeption vor dem Anhörungsverfahren zum 
KiföG und eine mangelnde Transparenz und Kommunikation mit den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern bzw. deren Interessenvertretung durch die Landesregierung zu nennen. 
Die GEW wird die Einführung und Umsetzung der Bildungskonzeption kritisch begleiten. 
 
Wie bereits einführend erwähnt, bedarf es hinsichtlich der bereits heute im KiföG für den 
frühkindlichen Bereich festgeschriebenen Aufgaben und Ziele für die Bildungsarbeit und 
die Entwicklung der Kinder eine deutliche Verbesserung der Personalsituation bei den 
Fachkräften. 
Zur Umsetzung der Bildungsziele hält die GEW weiterhin eine deutliche Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels in § 10 Abs. 5 im Sinne der wissenschaftlichen Erkenntnisse für 
notwendig. Dies hätte eine direkte Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation zur Folge, die 
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sich ebenfalls direkt in einer besseren Qualität der zu erreichenden Bildungsziele 
niederschlägt. 
 
Die Aufgaben für pädagogische Fachkräfte sind in den letzten Jahren gewachsen und 
werden mit der Erweiterung des Aufgabenkatalogs durch den Gesetzentwurf noch weiter 
steigen. Dies steht in einer Diskrepanz zur Ausstattung der Kitas mit Personal und 
Sachmitteln, zur Bezahlung der Beschäftigten und den anderen Rahmenbedingungen ihrer 
Arbeit. Diese Punkte muss der Gesetzgeber und die Landesregierung in naher Zukunft 
dringend weiter angehen und hier für Verbesserungen sorgen. 
 
 
Fragen Nr. 1.4, 1.5,  
 
Die personelle Ausstattung für die Bildungsarbeit im Hort muss verbessert werden. Gerade 
bei neuen pädagogischen Konzepten, wie der offenen Hortarbeit, wird mehr pädagogisches 
Personal benötigt. Die Erweiterung der Integrationsarbeit auf den Hort wird von der GEW 
begrüßt. Allerdings wird durch den Gesetzentwurf nicht deutlich, wie dies mit zusätzlichen 
Mitteln unterstützt werden soll. 
 
Der Hort hat und benötigt weiterhin einen eigenständigen Bildungsauftrag. Dieser wird 
ihm auch in diesem Gesetz zugestanden. Eine Kooperation im Sinne einer Ganztagsschule 
ist dadurch selbstverständlich möglich, allerdings ist der Hort kein Anhängsel der Schule. 
Beide Bildungseinrichtungen haben eine eigene Rolle. 
 
 
VI. Zusammenarbeit von Kita, Hort und Grundschule 
 
Fragen Nr. 3.4, 6.3, 7.3 
 
Der Gesetzgeber hat bereits im Schulgesetz eine Kooperation zwischen Grundschule und 
Kindertagesstätte für den bestmöglichen Übergang in den schulischen Bildungsgang 
festgeschrieben. In § 13 Abs. 2 SchulG M-V wird eine enge Kooperation von 
Kindertagesstätte und Grundschule angestrebt. In § 39 Abs. 1 SchulG M-V wird diese 
Zusammenarbeit auch auf die Horte ausgeweitet. 
 
Das KiföG M-V sieht für die Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule in § 1 
Abs. 4 vor, dass es Aufgabe der Kindertagesförderung sei, „den nahtlosen Übergang der 
Kinder in die Grundschule und die Zusammenarbeit mit dieser zu sichern“. 
Mit dieser Formulierung im Gesetz wird aus unserer Sicht eine einseitige Festlegung 
getroffen, die in dieser Form nicht immer zu erfüllen ist. Zu einem nahtlosen Übergang 
gehören neben der Kindertagesförderung auch die Erziehungsberechtigten und natürlich 
die Grundschule. 
Daher wird vorgeschlagen, die derzeitige Formulierung im KiföG im Sinne einer 
Kooperation zwischen den beiden Bildungsinstitutionen Kita und Grundschule 
auszugestalten. Vorschläge und Rahmenbedingungen für diese Kooperation werden bereits 
im Rahmen der Diskussion um die Bildungskonzeption 0-10 Jahre geführt und können 
dort getroffen werden. 
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Der hier zu diskutierende Gesetzentwurf sieht nun vor, dass Hort und Schule nach dem 
Vorbild eines Ganztagsschulangebots kooperieren sollen. Für Kooperationen bedarf es 
Vorbilder und einer Rahmenempfehlung. 
 
 
VII. Finanzierung und Schaffung landseinheitlicher Rahmenbedingungen, 
Platzangebot sozial benachteiligter Kinder, Mittagessen 
 
 
Fragen Nr. 1.2, 5.1, 7.9, Fragenkomplex 9 - Finanzierung 
 
Die Umstellung der Finanzierung auf eine Platzkostenfinanzierung wird durch die GEW 
begrüßt. Wir sehen jedoch – ebenso wie die Liga der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege und der Städte- und Gemeindetag – in der Finanzierung eines 
Teilzeitplatzes mit nur 60% und eines Halbtagsplatzes mit nur 40% ab 2012 gerade für 
Einrichtungen mit einer hohen Quote von Teilzeitkindern ein Problem. 
 
Klarer muss im Gesetz werden, dass die Mittel für die individuelle Förderung zusätzlich zu 
den in den Leistungsverhandlungen erreichten Mitteln für den jeweiligen Träger bzw. die 
Kita ausgegeben und die Träger diese Mittel zusätzlich erhalten werden. 
 
 
Fragen Nr. 6.9,7.7. - landeseinheitliche Rahmenbedingungen 
 
Eine Landesrahmenvereinbarung zwischen den Leistungsträgern und der Landesregierung 
muss dringend zustande kommen. Nach der Novellierung des KiföG muss hier auf Seiten 
der freien Träger der Jugendhilfe dringend ein Umdenken eintreten. 
 
Klare Standards für die Finanzierung der Kitas müssen durch den Gesetzgeber oder die 
Landesregierung auf dem Wege der Verordnung vorgeschrieben werden. Wir bekommen 
derzeit die Schwierigkeiten im Rahmen von Verhandlungen von Tarifverträgen mit. In den 
Leistungsverhandlungen berechnet der Landkreis A z.B. für Krankentage pauschal 10 Tage 
– dabei liegt die BKK-Krankenstatistik bei 13,6 Tagen – und für Fort- und Weiterbildungen 
eine Pauschale von 160 Euro pro Weiterbildungstag je Erzieherin. Der Landkreis B 
wiederum orientiert sich hier in den Leistungsverhandlungen an der Krankenstatistik, 
gewährt für Fort- und Weiterbildungen aber nur 150 Euro je Fachkraft im Jahr. 
Hier sind verbindliche und landeseinheitliche Standards zu treffen. Dies ist im Sinne der 
Beschäftigten, aber auch der Träger. 
 
 
Fragen Nr.5.3, 6.10, 7.2.1, 7.2.2, - Platzangebot sozial benachteiligter Kinder 
 
Die GEW begrüßt das Vorhaben, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien künftig 
einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung von 30 Stunden pro Woche ab der Krippe 
haben. Diese Maßnahme ist aus pädagogischer, aber auch sozialpolitischer Sicht richtig 
und sinnvoll. 
 
 
 



 

www.kita-live-mv.de 
www.gew-mv.de 

10 

Fragen Nr. 6.7, 6.10, 7.5,  
 
Gesundes Essen gehört in einen normalen Alltag eines jeden Menschen. Dazu gehört 
gerade in der Kita das gemeinsame Essen, ohne dass Kinder aufgrund ihres sozialen Status 
ausgeschlossen werden. 
Daher wird zum einen befürwortet, dass das Verfahren des Essenszuschuss in das KiföG 
integriert wird. Zum andern wird das Ziel, dass es ein gemeinsames und gesundes Essen in 
der Einrichtung geben soll, begrüßt. 
 
Die GEW wird allgemein die Forderung nach einem kostenfreien Mittagessen für alle 
Kinder in der Kita unterstützen und fordert den Gesetzgeber auf, dies baldmöglichst als 
sozialpolitische Maßnahme umzusetzen. 
 
 
VIII. Vertretungen der Erziehungsberechtigten und ihre Aufgaben 
 
 
Fragen Nr. 6.5, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 
 
Für eine ausreichende Möglichkeit der Mitwirkung der Erziehungsberechtigten bei der 
Gestaltung und Organisation der frühkindlichen Bildung und Erziehung ihrer Kinder auf 
allen Ebenen, insbesondere auf Kreis bzw. Stadt und Landesebene, reichen die 
vorgesehenen Reglungen nicht aus. Erforderlich wäre eine Regelung entsprechend §§ 86 ff. 
SchulG M-V und die Bereitstellung entsprechender personeller, zeitlicher und finanzieller 
Ressourcen, um den Aspekt der Zusammenarbeit im Sinne einer Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft ausreichend zu berücksichtigen. 


